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Beschluss 

TOP I.7 

Rechtssicherheit für Inhaber von WLAN)Netzen und mobilen Inter)

netzugängen 

Berichterstatter: Hamburg 

1. Die Zahl der WLAN!Internetzugänge und der mobilen Internetnutzung 

im privaten und öffentlichen Raum nimmt zu. Die Justizministerinnen 

und Justizminister sind sich darüber einig, dass die Haftung des An!

schlussinhabers für die von ihm freigegebenen Nutzungen klarer und 

rechtssicher geregelt werden muss. Damit würde zugleich ein Beitrag 

gegen den Abmahnmissbrauch geleistet werden. 

2. Ziel muss es sein, verlässliche und berechenbare rechtliche Rahmen!

bedingungen zu schaffen, die es erlauben, das erhebliche soziale, 

kulturelle und wirtschaftliche Potenzial des mobilen Internets auszu!

schöpfen. Dabei muss anerkannt werden, dass die Rechte und 

Rechtsverfolgungsmöglichkeiten der Inhaber von Rechten des geisti!

gen Eigentums gewahrt werden. 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister halten es für erforderlich, 

die sog. „Störerhaftung“ für Inhaber von WLAN!Internetanschlüssen 

und mobilen Internetzugängen einer Überprüfung zu unterziehen. Sie 

bitten das Bundesministerium der Justiz, sich dieser Problematik an!

zunehmen.  
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